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Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

Festsetzungen

;

D

XIII-21-1

Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand Juni 2014

Übersichtskarte M 1 : 10 000
Nebenzeichnung:

Baugrenzen von 58,0 m ü. NHN bis 62,2 m ü. NHN

Textliche Festsetzungen

Im Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 der

Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen nicht zulässig. Die

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung

sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig.

Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an

letzte Verbraucher zugelassen werden, die einem Produktions-,

Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und

ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich

untergeordnet sind, um ausschließlich dort hergestellte und / oder

weiter verarbeitete und / oder weiter zu verarbeitende Produkte zu

veräußern.

Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil

festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von

Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im

Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen

Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer

Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.

Im Gewerbegebiet können ausnahmsweise einzelne

Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 2,5 m über der

festgesetzten Oberkante zugelassen werden, wenn sie

ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen

und mindestens 1,5 m von der Baugrenze zurückgesetzt sind.

Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche B 1C1D1E1F1G1H1I1B1

sind Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14

der Baunutzungsverordnung unzulässig. Dies gilt nicht für

Zufahrten.

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand

der Festsetzung.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung

von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die

Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn

sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden,

Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des

eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von

Heizöl EL sind.

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung

oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die

Außenbauteile im Gewerbegebiet resultierende bewertete

Schalldämm-Maße (erf. R'w,res) aufweisen, die gewährleisten,

dass ein Beurteilungspegel von maximal 40 dB(A) tags in

Büroräumen und ähnlichen Räumen nicht überschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum

gemäß der Anlage der Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24.

BImSchV). Für den Korrektursummanden D ist abweichend von

Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 3

und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die

Beurteilungspegel für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für

Straßen gemäß § 3 und für Schienenwege gemäß § 4 der

Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung

vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Im Gewerbegebiet ist pro 500 m² Grundstücksfläche mindestens

ein gebietstypischer Laubbaum mit einem Stammumfang von

mindestens 18-20 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang

nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden

Bäume sind die vorhandenen Laubbäume und die zu

pflanzenden Bäume der textlichen Festsetzungen 11, 12 und 13

einzurechnen.

Ebenerdige Stellplatzflächen sind durch Flächen, die zu

bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein

gebietstypischer Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten.

Auf der Fläche mit Bindung für Bepflanzung und Erhaltung sind

die vorhandenen Baumreihen zu ergänzen und zu erhalten. Die

Fläche ist in ihrer Gesamtheit entsprechend dem historischen

Vorbild zu bepflanzen. Die Pflanzungen sind zu erhalten. Die

Bindungen für Bepflanzungen gelten nicht für Wege, Zufahrten

und Stellplätze.

Die Fläche zum Anpflanzen ist gärtnerisch anzulegen und zu

unterhalten. Es ist ein platzartiger Charakter nach historischem

Vorbild zu entwickeln. Zulässig sind die Anlage von

Rasenflächen mit niedrigen Heckeneinfassungen und

Baumpflanzungen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht

für Wege und Zufahrten.

12.

10.

11.

Innerhalb der Fläche a sind Dachflächen extensiv  zu begrünen;

dies gilt nicht für technische Einrichtungen und für

Beleuchtungsflächen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen

nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausnahmsweise ist je

Straßenzug eine Werbeanlage als Sammelwerbeanlage mit

einer Fläche von max. 3 m² zulässig. Längs der

Bundesautobahn BAB Stadtring A 100 (einschließlich ihrer

Zufahrt) sind in einem Mindestabstand von 100 m zum äußeren

Rand der befestigten Fahrbahn der BAB Stadtring A 100

Werbeanlagen und sonstige auf die Autobahn ausgerichtete

Anlagen der Außenwerbung unzulässig.

Die Fläche b ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der

Träger der Straßenbaulast zu belasten.

Die Fläche c ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der

Besucher und Benutzer der Flurstücke 612, 738 zu belasten.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle

bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die

verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs

bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Hinweise

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 10, 11, 12

und 13 wird die Verwendung von Arten der Begründung

beigefügten Pflanzliste empfohlen.

14.

15.

16.

17.

18.

13.
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